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Allgemeine Bedingungen (AB)
Sparzielversicherung (Währung: CHF oder EUR)
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Erläuterungen zu in diesen Allgemeinen Bedingungen verwendeten Begriffen:

Antrag Der Antrag ist das Dokument, mit welchem der Versicherungsnehmer bei Allianz Suisse den Versicherungsschutz
beantragt. Darin enthalten sind wichtige Informationen zur Prüfung des Versicherungsrisikos.

Begünstigte Person Begünstigt sind diejenigen Personen, die gemäss dem erklärten Willen des Versicherungsnehmers die
Versicherungsleistungen ganz oder teilweise erhalten sollen.

Freie Vorsorge Als freie Vorsorge (Säule 3b) werden alle im Rahmen des Dreisäulenkonzepts getroffenen Massnahmen der individuellen
Selbstvorsorge ohne die gebundene Vorsorge (Säule 3a) bezeichnet. Dazu gehören insbesondere auch
Lebensversicherungen.

Gebundene Vorsorge Die gebundene Vorsorge (Säule 3a) ist Teil des Dreisäulenkonzepts. Steuerpflichtige Erwerbstätige können mit
besonderen steuerlichen Abzugsmöglichkeiten bezüglich der Prämien Selbstvorsorge betreiben. Die Mittel der Vorsorge
müssen ausschliesslich und unwiderruflich der Vorsorge dienen und werden bei Auszahlung voll als Einkommen
besteuert.

Kapitalmarktsatz Bei der Berechnung des Zinsrisikoabzuges werden marktgerechte Zinssätze in der Vertragswährung zu bestimmten
Laufzeiten (z.B. SWAP-Satz) berücksichtigt.

Police Die Police ist eine Beweisurkunde über den Inhalt des abgeschlossenen Vertrages zwischen dem Versicherungsnehmer
und Allianz Suisse.

Rückgewährskapital Das Rückgewährskapital ist im Todesfall der versicherten Person während der Versicherungsdauer geschuldet. Es
entspricht der Summe der seit Vertragsbeginn bezahlten Prämien ohne Prämien für allfällige Zusatzversicherungen,
zuzüglich angesammelter Überschussanteile und abzüglich allfällig gewährter Policendarlehen, ausstehender Zinsen und
Kosten sowie einer allfälligen eidg.Stempelabgabe.

Rückkaufswert Der Rückkaufswert ist geschuldet, wenn die Versicherung rückkaufsfähig ist und der Versicherungsnehmer verlangt, dass
sie vorzeitig vollständig aufgehoben wird.

Umwandlungswert Der Umwandlungswert entspricht dem angepassten Kapital im Erlebensfall, wenn der Versicherungsnehmer von weiteren
Prämienzahlungen freigestellt wird.

Vertragswährung Die Vertragswährung ist die Währung, in welcher die versicherten Leistungen und Prämien ausgedrückt werden. Alle
Zahlungen im Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Vertrag erfolgen in dieser Währung.

Versicherte Person Als versicherte Person gilt diejenige Person, auf die sich das versicherte Risiko bezieht.

Versicherungsgesellschaft Versicherungsgesellschaft ist die Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, nachfolgend Allianz Suisse
genannt.

Versicherungsnehmer Versicherungsnehmer wird, wer mit Allianz Suisse den Versicherungsvertrag abschliesst.

Wird in diesen Allgemeinen Bedingungen für Personen die männliche Schreibweise verwendet, sind damit auch Frauen gemeint.


